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Neue Zubringerregelung entlang der Umleitungsroute

P
la

nu
ng

ss
ta

nd
 F

eb
ru

ar
 2

01
7,

 r
ev

.

Signalisierte Umleitungsroute 
Riehener Verkehr

Signalisierte Umleitungsroute
Transitverkehr

 Projektabschnitt LöBas

 Projektabschnitt AeBas

    Einbahnverkehr

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Tiefbauamt

Ab 21. Februar 2017 gilt neu eine Zubringer-
regelung für die Quartierstrassen von 6 bis  
9 Uhr morgens. So werden die Quartiere vom 
morgendlichen Durchgangsverkehr entlastet. 

Die orange ausgeschilderte Umfahrungsroute 
Transitverkehr und Riehener Verkehr bleiben wie 
bis anhin bestehen.

Einfahrt in die Quartier strassen 
von 6–9 Uhr nur für Zubringer, 
Velos, Mofas gestattet.

Einfahrt in die Quartier strassen 
von 6–9 Uhr nur für Zubringer, 

Velos, Mofas gestattet.


